
  
3. Verkehrslärm

 

  

3.1        Straßen- und Schienenverkehrslärm

Der motorisierte Individualverkehr (MIV) hat in den letzten Jahrzehnten ständig zugenommen. 
Bedingt durch die Wiedervereinigung sowie durch die Einführung des EG-Binnenmarktes im Jahr 
1992 wird mit einem weiteren Anstieg des MIV gerechnet, sowohl bezüglich des Personen- als auch 
des Gütertransportverkehrs. Im Jahr 2005 erwartet man in der Bundesrepublik Deutschland über 45 
Mio. zugelassene Fahrzeuge. Ferner ist von zunehmenden Fahrleistungen auszugehen.

Der Verkehr in der BRD ist mit einer Jahresemission von ca. 190 Mio. Tonnen (2000) ein 
wesentlicher Faktor bei der Erzeugung des problematischen Treibhausgases CO2, das zu über 50% 
zum Treibhauseffekt beiträgt.

Mit dem hohen Verkehrsaufkommen insbesondere in den Städten sind erhebliche Belastungen der 
Bürger durch Verkehrslärm und verkehrsbedingte Luftschadstoffe verbunden.

Sozialwissenschaftliche Untersuchungen aus dem Jahr 1989 ergaben, dass sich mehr als zwei Drittel 
der Bevölkerung durch Straßenverkehrslärm beeinträchtigt fühlen; jeder vierte bis fünfte fühlt sich 
stark belästigt, in Großstädten sogar jeder dritte bis vierte. Durch die Entwicklung der Trennung von 
Arbeiten und Wohnen in unseren Siedlungsräumen, speziell in den Ballungsgebieten, sind die Städte 
und Gemeinden täglich durch eine große Anzahl von motorisierten Pendlern zum Arbeitsplatz 
belastet. Deren Potential im Umkreis der Städte ist der Abbildung 3/2 zu entnehmen. Danach findet 
man die höchsten Motorisierungsgrade in den peripheren Bereichen der Großstädte und nicht in den 
Städten selbst. Gemäß dieser Abbildung beträgt der Motorisierungsgrad (Pkw pro 1000 Einwohner) 
in Stuttgart z.B. 460 bis 490, während er im Umland bei mehr als 520 liegt. 

  

 

 
Abb. 3/1: Straßen- und Schienen-
verkehr 

 

Abb. 3/2: Motorisierungsgrad in 
Deutschland, Quelle: BBR Bonn, 2000 
  

 

Abb. 3/3: Entwicklung des 
Motorisierungsgrades in Deutschland, 
Quelle: BBR Bonn, 2000 
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3. Verkehrslärm

 

  

3.1.1     Gesetzliche Grundlagen

Aktiver Schallschutz gründet sich u.a. auf Regelungen für die Beschaffenheit und den Betrieb von 
Kraftfahrzeugen, die sich fast ausschließlich nach dem STRASSENVERKEHRSGESETZ (StVG) 
unter Beachtung von § 38 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) richten. Das StVG 
ermächtigt auch zum Erlass von Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften. So 
regeln § 30 Abs. 1 der STRASSENVERKEHRSORDNUNG (StVO) und § 49 der STRASSEN- 
VERKEHRSZULASSUNGSORDNUNG (StVZO) in Übereinstimmung mit § 38 BImSchG, dass 
Kraftfahrzeuge so beschaffen sein müssen, dass ihre Geräuschentwicklung das nach dem Stand der 
Technik unvermeidbare Maß nicht überschreitet.

Auf der Grundlage von § 6 StVG verlangt bzw. ermöglicht die Straßenverkehrsordnung u.a. das 
Verbot unnötigen Lärms bei der Kraftfahrzeugbenutzung, die Beschränkung der Abgabe von 
Schallzeichen sowie Verkehrsbeschränkungen, die die Straßenverkehrsbehörden zum Schutz der 
Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen besonders anordnen können (z.B. in Kurorten oder in der 
Nähe von Krankenhäusern). Darüber hinaus können die Straßenverkehrsbehörden im Einvernehmen 
mit der Gemeinde auch die notwendigen Anordnungen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm und 
Abgasen oder zur Unterstützung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung treffen (§ 45 StVO). 
In diesem Bereich bestehen noch erhebliche Möglichkeiten.

Außer dem wichtigen Planungsgrundsatz in § 50 BImSchG sind die den Lärmschutz betreffenden 
Anforderungen im vierten Teil des BImSchG zu beachten:

§ 38 (Beschaffenheit und Betrieb von Fahrzeugen) regelt, dass Kraftfahrzeuge so beschaffen sein 
müssen, daß vermeidbare Emissionen verhindert und unvermeidbare Emissionen auf ein 
Mindestmaß beschränkt bleiben.

Gemäß § 41 (Straßen und Schienenwege) ist beim Bau oder der wesentlichen Änderung öffentlicher 
Straßen sowie von Eisen- und Straßenbahnen sicherzustellen, dass keine schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden können, die nach dem Stand 
der Technik vermeidbar wären. Dies gilt nicht, wenn der Schutz nur mit unverhältnismäßig hohen 
Kosten erreichbar wäre. Der Schutz ist beispielsweise mit Lärmschutzwällen und -wänden und durch 
Schleifen der Schienenlaufflächen möglich.

§ 42 regelt die Entschädigung für Schallschutzmaßnahmen an baulichen Anlagen (passiver 
Schallschutz).

§ 43 ermächtigt die Bundesregierung, durch Rechtsverordnungen zur Durchführung der §§ 41 und 42 
Immissionsgrenzwerte, die zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Geräusche beim Neubau und der wesentlichen Änderung von öffentlichen Straßen und 
Schienenwegen nicht überschritten werden dürfen, zu bestimmen sowie das Verfahren zur Ermittlung 
der Immissionen zu regeln. Eine entsprechende VERKEHRSLÄRMSCHUTZVERORDNUNG (16. 
BImSchV) wurde im Juni 1990 erlassen. Diese Verordnung tritt an die Stelle einer zwischenzeitlich 
nicht mehr weiter verfolgten Absicht, diesen Problembereich in einem eigenen 
Verkehrslärmschutzgesetz zu regeln.

Mit der 16. BImSchV trifft das BImSchG Regelungen bzgl. der Lärmimmissionen im Zusammenhang 
mit dem Straßen- und Schienenwegebau.

Geschützt ist im Übrigen nicht nur der Innenwohnbereich, sondern auch der Außenwohnbereich (wie 
Balkone, Terrassen), der wegen seiner Bestimmung zu Wohnzwecken gleichermaßen schutzwürdig 
ist.

§ 43 BImSchG ermächtigt die Bundesregierung auch zum Erlass einer Rechtsverordnung über 
bestimmte technische Anforderungen an den Bau von Straßen und Schienenwegen zur Vermeidung 
schädlicher Umwelteinwirkungen durch Geräusche und über Art und Umfang der zum Schutz vor 
diesen Umwelteinwirkungen notwendigen Schallschutzmaßnahmen an baulichen Anlagen.

Die Notwendigkeit von Lärmschutzmaßnahmen beim Bau oder der wesentlichen Änderung von 
Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes ergibt sich auch aus den Anforderungen § 17 des 
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BUNDES-FERNSTRASSENGESETZES im Rahmen des dort vorgeschriebenen Planfeststellungs- 
verfahrens.

Für bestehende Bundesstraßen sind Grenzwerte für Maßnahmen der Lärmsanierung in den 
Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes 
(VLärmSchR97) festgelegt.

Straßenplanungen im Rahmen der Bauleitplanung unterliegen den Anforderungen des § 1 Abs. 5 
BauGB, wonach u.a. die Belange des Umweltschutzes, d. h. auch der Schallschutz zu 
berücksichtigen sind. Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere 
Einwirkungen, in diesem Zusammenhang Lärm, erforderlich sind, sollen im Bebauungsplan gemäß § 
9 Abs. 5 Ziffer 1 des Baugesetzbuches gekennzeichnet werden. Eine solche Kennzeichnung steht 
am Ende von schalltechnischen Untersuchungen, die mit dem Ziel vorzunehmen sind, vorrangig 
aktiven Schallschutz zu bewerkstelligen.

Ebenfalls von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang das Gesetz über die Umweltver- 
träglichkeitsprüfung (UVPG). Zweck des Gesetzes ist u.a. bei nachstehend genannten Vorhaben zur 
wirksamen Umweltvorsorge nach einheitlichen Grundsätzen eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchzuführen. Sie umfasst die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Auswirkung eines 
Vorhabens auf die Umwelt. Im Zusammenhang mit dem Straßen- und Schienenverkehrslärm nennt 
das UVPG bei bestimmten Vorraussetzungen:

●     Bau und Änderung einer Bundesautobahn, einer sonstigen Bundesfernstraße

●     Bau und Änderung von Anlagen der Eisenbahn
●     Bau und Änderung einer Strecke für Straßenbahnen, Stadtschnellbahnen, U-Bahnen und 

Hängebahnen sowie dazugehöriger Betriebsanlagen.
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3. Verkehrslärm

 

  

3.1.2     Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen

Die Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen für die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen an 
den Lärmschutz sind in den Gesetzeswerken bzw. in darin genannten DIN - Normen bzw. Richtlinien 
geregelt. Im Bereich Straßen- und Schienenverkehrslärm sind dies:

●     DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau, (Schätzverfahren)
●     RLS 90 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen
●     SCHALL 03 Richtlinie der Deutschen Bundesbahn zur Berechnung der Schallimmission von 

Schienenwegen 
●     16. BImSchV Verkehrslärmschutzverordnung
●     VLärmSchR97 Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast 

des Bundes

Die 16. BImSchV und die VLärmSchR97 beziehen sich auf das Berechnungsverfahren der RLS 90 
bzw. der Schall 03, während die alte DIN 18005-1 noch auf einem älteren Berechnungsverfahren 
beruhte, bezieht sich die neue DIN 18005-1 nun auch auf die RLS 90. Die grundlegenden 
Zusammenhänge der Lärmberechnung werden deshalb im Abschnitt 3.1.2.2 (RLS 90) behandelt und 
nicht in Abschnitt 3.1.2.1 (DIN 18005-1).
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3. Verkehrslärm

 

  

3.1.2.1  DIN 18005-1 und ihre Anwendung 

Diese Norm gibt Hinweise zur Berücksichtigung des Schallschutzes bei der städtebaulichen Planung. 
Sie richtet sich an Gemeinden, Städteplaner, Architekten und Bauaufsichtsbehörden. Sie gilt nicht für 
die Anwendung in Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren.

Die Ermittlung der Schallimmissionen der verschiedenen Arten von Schallquellen wird hier nur sehr 
vereinfachend dargestellt. Für die genaue Berechnung wird auf einschlägige Rechtsvorschriften und 
Regelwerke verwiesen. Für die Abschätzung der zu erwartenden Schallimmissionen von Straßen-, 
Schienen- und Schiffsverkehr werden in einem Anhang Diagramme angegeben. 

In DIN 18005-1 Beiblatt 1 sind als Zielvorstellungen für die städtebauliche Planung schalltechnische 
Orientierungswerte angegeben. Für die kartenmäßige Darstellung von Schallimmissionen gilt DIN 
18005-2 und für Schallimmissionspläne DIN 45682.

Die Norm 18005-1 gibt allgemeine Hinweise zur Schallausbreitung sowie zu grundsätzlich möglichen 
Maßnahmen zur Minderung der Schallimmissionen. Auch ein Hinweis auf die Notwendigkeit des 
Aufstellens von Lärmminderungsplänen nach § 47a BimSchG ist in der Norm enthalten.

Für die Berechnung der Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von Straßen wird auf die RLS-90 
verwiesen. Ein Abschätzverfahren ist in der Anlage zur Norm enthalten. Mit Diagrammen kann dort 
der ungefähre Wert des Beurteilungspegels vom Verkehr auf einer Straße als Funktion der 
durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) und des Abstandes des Immissionsortes von der 
Mitte des nächstgelegenen Fahrstreifens entnommen werden. Korrekturen für Sonderfälle wie andere 
zulässige Höchstgeschwindigkeiten, verschiedene Straßenoberflächen, nahe gelegene 
Lichtsignalanlagen sowie Straßenschluchten können berücksichtigt werden. 

So sind für unebenes Pflaster auf Straßen mit zulässigen Höchstgeschwindigkeiten von 30 km/h bzw. 
50 km/h und mehr 3 dB bzw. 6 dB zuzuschlagen. Bei offenporigem Asphalt auf Außerortsstraßen mit 
zulässigen Höchstgeschwindigkeiten von mehr als 60 km/h sind 3 dB in Abzug zu bringen. In der 
Nähe von Lichtsignalanlagen (weniger als 100 m Entfernung) sowie in Straßenschluchten mit 
beidseitiger, mehrgeschossiger und geschlossener Bebauung sollten jeweils 2 dB beaufschlagt 
werden.

Für einige Arten von Verkehrswegen sind in der Norm beispielhaft Abstände angegeben, die bei 
ungehinderter Schallausbreitung ungefähr erforderlich sind, um bestimmte Beurteilungspegel nachts 
nicht zu überschreiten (siehe Tabelle 3/0).

Art des Verkehrsweges

Beurteilungspegel nachts (dB)

55 50 45 40

Abstand von der Achse (m)

 Straße:
 - Bundesautobahn 450 800 1300 1800

 - Bundesstraße 100 200 450 800

 - Landesstraße 40 70 150 330

 - Gemeindestraße  20 40 90

 Schiene:
 - Fernverkehrsstrecke 190 400 750 1200

 - Nahverkehrsstrecke 100 240 500 850

 - Nahverkehrsstrecke ohne Güterverkehr 20 40 100 220

 - Straßenbahnlinie  10 20 40

Tab. 3/0: Abstand, der von der Achse eines Verkehrsweges ohne Schallschutzmaßnahmen bei 
ungehinderter Schallausbreitung (Sichtverbindung) etwa eingehalten werden muss, um den 
angegebenen Beurteilungspegel nachts nicht zu überschreiten.
 

  

 

 
  

  
  
  



Bei Parkplätzen wird ebenfalls auf die RLS-90 verwiesen, soweit es sich um öffentliche Parkplätze 
und um Parkplätze handelt, die nicht genehmigungsbedürftigen Sportanlagen zuzuordnen sind. Für 
andere Parkplätze wird auf das Berechnungsverfahren der Parkplatzlärmstudie hingewiesen. Die 
Emission eines Parkplatzes wird wesentlich durch die Anzahl der Stellplätze, die Häufigkeit der 
Bewegungen sowie die Art der Fahrzeuge und des Parkplatzes bestimmt.

Die Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von Schienenverkehrswegen werden nach der 
Richtlinie Schall 03, von Rangierbahnhöfen und Umschlagbahnhöfen nach der Richtlinie Akustik 04 
berechnet. Sie können für Schienenwege auch nach Diagrammen im Anhang der Norm abgeschätzt 
werden. Dort kann der Beurteilungspegel des Schienenverkehrs in Abhängigkeit von der Anzahl der 
Züge, dem Abstand zur Schiene und der Zugart bestimmt werden. Dabei ist die geringere 
Störwirkung des Schienenverkehrs mit einem Abschlag von 5 dB(A) berücksichtigt.

Auch für Luftverkehr und Schiffsverkehr enthält die Norm Hinweise. Für Schiffsverkehr ist im Anhang 
ebenfalls ein Diagramm zur Abschätzung des Beurteilungspegels enthalten. 

DIN 18005-1 Beiblatt 1 enthält schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung. 
Bei der Planung von Straßen- und Schienenwegen als auch von schutzbedürftigen Nutzungen in 
ihrem Einwirkungsbereich ist die Einhaltung dieser Orientierungswerte anzustreben. Für die 
Beurteilung ist tags der Zeitraum von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr und nachts von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr 
zugrunde zu legen. Die Orientierungswerte sind in Tabelle 3/1 aufgeführt.

Es handelt sich nicht um Grenzwerte. Sie sind als sachverständige Konkretisierung der Anforderung 
an den Schallschutz im Städtebau aufzufassen. Ihre Einhaltung oder Unterschreitung ist 
anzustreben. Die Orientierungswerte gelten für die städtebauliche Planung, nicht dagegen für die 
Zulassung von Einzelvorhaben. Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Industrie-, 
Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben gelten. 
Die Orientierungswerte sollen bereits auf den Rand der Bauflächen bezogen werden.
 

Nutzungen
 

Tag
 

Nacht
 

Reines Wohngebiet (WR)
Wochenendhausgebiet, Ferienhausgebiet 50 40/35

allg. Wohngebiet (WA)
Kleinsiedlungsgebiet (WS)
Campingplatzgebiet

55 45/40

Friedhöfe, Kleingarten- u. Parkanlagen 55 55
Besondere Wohngebiete (WB) 60 45/40
Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI) 60 50/45
Kerngebiet (MK), Gewerbegebiet (GE) 65 55/50
sonst. Sondergebiete, soweit sie schutz-
bedürftig sind, je nach Nutzungsart 45 - 65 35 - 65

Tab. 3/1: Schalltechnische Orientierungswerte nach DIN 18005 (Werte in dB(A))
 

Der Schallschutz ist als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen zu verstehen. Die 
in der städtebaulichen Planung erforderliche Abwägung der Belange kann in bestimmten Fällen bei 
Überwiegen anderer Belange - insbesondere in bebauten Gebieten - zu einer entsprechenden 
Zurückstellung des Schallschutzes führen. In diesen Fällen sollte möglichst ein Ausgleich durch 
andere geeignete Maßnahmen (z.B. Grundrissgestaltung, baulicher Schallschutz) vorgesehen und 
planungsrechtlich abgesichert werden.

Bei der vorbereitenden Bauleitplanung und bei frühzeitigen Planungen kann eine Abschätzung der 
Lärmbelastung ausreichend sein. Für diese Zwecke wurde ein Schätzverfahren entwickelt, das in 
verschiedenen Bundesländern zur Anwendung empfohlen wird. Das Verfahren erlaubt die Ermittlung 
der Lärmbelastung aus bestimmten Standardeingabedaten anhand von Diagrammen (vgl. dazu Abb. 
6/28 im Abschnitt 6.2.1.6). In zahlreichen Fällen sind jedoch Zuschläge zu den abgelesenen 
Lärmpegeln zu berücksichtigen. Aus diesem Grund und angesichts der Tatsachen, dass dieses 
Verfahren insbesondere nicht anwendbar ist für die Dimensionierung von Lärmschutzeinrichtungen 
sowie für kompliziertere Planungsfälle und dass von der Anwendung abgeraten wird, sobald die 
ermittelten Schätzwerte die Orientierungswerte nach der DIN 18005-1 überschreiten, sollte man 
jedoch besser von vornherein die DIN 18005-1 anwenden. Bereits dieses Regelwerk stellt ein 
vereinfachtes Ermittlungsverfahren dar und erlaubt für Abschätzungen gleichermaßen das Ablesen 
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einfacher Standardwerte aus Diagrammen.
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3. Verkehrslärm

 

  

3.1.2.2  RLS 90 und ihre Anwendung

Die RLS 90, RICHTLINIEN FÜR DEN LÄRMSCHUTZ AN STRASSEN, sind durch das Allgemeine 
Rundschreiben Straßenbau Nr. 8/1990 des Bundesministers für Verkehr im Einvernehmen mit den 
obersten Straßenbaubehörden der Länder eingeführt worden, in Baden-Württemberg durch Erlass 
des Verkehrsministeriums vom 11.04.1991.

Die Richtlinien befassen sich mit Lärmschutzmaßnahmen und mit Berechnungsverfahren zur 
quantitativen Darstellung der Lärmbelastung. Die Ergebnisse können auch aus Diagrammen 
abgelesen werden.

Mit den Richtlinien soll eine einheitliche Verfahrensweise erreicht werden. Sie sollen es dem 
Anwender ermöglichen, Aussagen zur Berücksichtigung und Abwägung der Lärmschutzbelange bei 
Straßenplanungen zu machen, den Nachweis der Erforderlichkeit von Lärmschutzmaßnahmen zu 
führen, wirtschaftliche und wirkungsvolle Lösungen für den Lärmschutz zu entwickeln und 
Lärmschutzmaßnahmen zu bemessen und zu optimieren. Auf Kapitel 4 der RLS-90 (Berechnung des 
Beurteilungspegels) wird in der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) Bezug genommen. Es 
gilt in diesem Zusammenhang der Lärmvorsorge als Rechtsvorschrift.

Der Beurteilungspegel von Straßen wird in den RLS 90 aus der Verkehrsstärke, dem LKW-Anteil, der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit, der Art der Straßenoberfläche und der Steigung bestimmt. Ein 
Lärmzuschlag für Straßensteigung erfolgt bei Gradienten oberhalb von 5%.

Die Schallquelle wird in 0.5 m Höhe über der Fahrbahn angenommen. Der Lärmpegel ist 
grundsätzlich zu berechnen und nicht zu messen, da Messungen Momentaufnahmen darstellen und 
abhängig vom momentanen Kraftzfahrzeugverkehr zu Zufallsergebnissen führen können.

Die Abbildung 3/4 zeigt die Abhängigkeit des Mittelungspegels von der Verkehrsstärke und dem LKW-
Anteil in 25 m Abstand von der Straße bei freier Schallausbreitung für 100 km/h 
Höchstgeschwindigkeit. Der mittlere Abstand zwischen Grundlinie und Verbindungslinie Schallquelle 
- Immissionsort beträgt hier 2,5 m.

Abbildung 3/5 gibt die für unterschiedliche zulässige Höchstgeschwindigkeiten in Abhängigkeit vom 
LKW-Anteil anzubringenden Pegelkorrekturen an.

Außerdem werden der Abstand zwischen Immissionsort und Schallquelle, Dämpfung durch Boden 
und meteorologische Gegebenheiten sowie Reflexionen und Abschirmungen berücksichtigt.

Um unerwünschte Schallreflexionen von Lärmschutzwänden und anderen reflektierenden Flächen 
ermitteln zu können, wird von einem Schallpegelverlust des refektierten Schalles von nur 1 dB(A) (bei 
glatten Gebäudefassaden und reflektierenden Lärmschutzwänden) und von 8 dB(A) (bei 
hochabsorbierenden Lärmschutzwänden) ausgegangen.

Abbildung 3/6 vermittelt die Abhängigkeit des Lärmpegels (Pegeländerung) durch unterschiedliche 
Abstände zwischen Immissionsort und Schallquelle.

An lichtzeichengeregelten Kreuzungen und Einmündungen wird ein Zuschlag bis zu 3 dB(A) für die 
zusätzliche Störwirkung durch Anfahren und Bremsen einbezogen.

Die RLS 90 enthalten für die Abschirmung von Wänden und Wällen neben dem 
Berechnungsverfahren umfangreiche Diagramme. Abbildung 3/7 zeigt hierzu ein Beispiel für die 
Abschirmung in dB(A) von einer Lärmschutzwand an einer Straße abhängig von der Höhe des 
Immissionsortes über der Straße und von der Wandhöhe.

Die Berechnungen nach den Richtlinien erfolgen getrennt für Tag (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) und Nacht 
(22.00 Uhr bis 6.00 Uhr). Die Pegel gelten für leichten Wind von der Straße zum Immissionsort und 
berücksichtigen Temperaturinversionen. Beides führt zu Schallpegelerhöhungen.

Bei anderen Verhältnissen können zum Teil deutlich niedrigere Schallpegel auftreten. Dies erschwert 
einen Vergleich zwischen berechneten und gemessenen Pegeln.

  

 

 
Abb. 3/4: Mittelungspegel für Tag (Lm,
T) und Nacht (Lm,N) in Abhängigkeit 
von der Verkehrsstärke und dem LKW-
Anteil (aus RLS 90) 

 

Abb. 3/5: Korrektur (Dv) für unter- 
schiedliche zul. Höchstgeschwindig- 
keiten in Abhängigkeit vom LKW-Anteil 
(aus RLS 90) 

 

Abb. 3/6: Pegeländerung (Ds) durch 
unterschiedliche Abstände (s) 
zwischen Emissionsort (Mitte des be- 
trachteten Fahrstreifens) und dem 
entsprechenden Immissionsort (nur für 
lange gerade Fahrstreifen anwendbar) 
(aus RLS 90) 

 

Abb. 3/7: Beispiel für die Abschir- 
mung; (Dz) durch eine Lärmschutz- 
wand in dB(A), horizontaler Abstand 
25 m (aus RLS 90) 
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Falls keine projektbezogenen Verkehrszahlen vorliegen, können den Richtlinien Angaben über die 
Verkehrsstärke bei verschiedenen Straßengattungen entnommen werden.

Ebenso wie die DIN 18005 enthalten die RLS 90 auch Berechnungsverfahren für Parkplatzlärm in 
Abhängigkeit von der Parkplatzfläche, der Anzahl der Stellplätze und der Anzahl der 
Fahrzeugbewegungen je Stellplatz und Stunde.
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3.1.2.3  Schall 03 und ihre Anwendung

Die Schall 03, RICHTLINIE ZUR BERECHNUNG DER SCHALLIMMISSIONEN VON 
SCHIENENWEGEN stellt eine Anweisung für die Durchführung schalltechnischer Untersuchungen 
bei Schienenverkehr dar und ist auch die Grundlage für Schienenverkehrslärmberechnungen gemäß 
der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV). Sie wurde von der Deutschen Bundesbahn 
eingeführt und gilt zur Berechnung von Schallemissionen und -immissionen in der Umgebung von 
Eisenbahn- und Straßenbahnanlagen

Die Schall 03 enthält keine Aussagen über Lärmmessungen, weil die Beurteilungspegel grund- 
sätzlich zu berechnen sind.

Ähnlich der DIN 18005-1 und den RLS 90 gelten die Beurteilungspegel für leichten Wind, der von der 
Quelle zum Immissionsort weht und für ggf. vorhandene Temperaturinversionen. Vielfach werden 
daher erheblich niedrigere Pegel auftreten. Nur selten ist mit geringfügigen Überschreitungen der 
berechneten Werte zu rechnen.

Es wird eine Berechnungsmethode für den Mittelungspegel bei Berücksichtigung örtlicher 
Gegebenheiten wie Zugarten, mittlerer Anzahl der Züge je Stunde, der Fahrgeschwindigkeit, der 
Zuglänge, der Fahrbahnarten (Art des Gleisbettes) sowie der Abstände von der Trasse angegeben. 
Auch die Wirkung von Brücken, Bahnübergängen und Gleisbögen werden berücksichtigt. Die in 
Kurven auftretenden Quietschgeräusche können Pegelerhöhungen von bis zu 8 dB(A) hervorrufen.

Bei der Berechnung des Beurteilungspegels in unbebautem Gelände wird der Immissionsort in 3,5 m 
Höhe über Gelände, bei Gebäuden 0,2 m über der Oberkante der Fenster des betrachteten 
Geschosses angenommen.

Zur Berücksichtigung der nachgewiesenermaßen geringeren Störwirkung des Schienenverkehrs wird 
bei der Berechnung des Beurteilungspegels ein Wert von 5 dB(A) in Abzug gebracht. Mit diesem 
Schienenbonus soll den in § 43 BImSchG genannten "Besonderheiten des Schienenverkehrs" 
Rechnung getragen werden.

Abbildung 3/8 zeigt zur Veranschaulichung den Mittelungspegel in 25 m Abstand von der Gleisachse, 
abhängig von der Anzahl der Züge einer Zugklasse (Züge gleicher Fahrzeugart mit gleichem Anteil 
schienengebremster Fahrzeuge und mit gleicher Geschwindigkeit) pro Stunde und abhängig vom 
Anteil der Fahrzeuge mit Scheibenbremsen des gesamten Zuges. Die Zuglänge beträgt 100 m, die 
Geschwindigkeit 100 km/h. Die mittlere Höhe der Verbindungslinie Emissionsort - Immissionsort 
beträgt hier 2,0 m.

In Abbildung 3/9 werden die aufgrund unterschiedlicher Abstände zwischen Gleisachse und 
Immissionsort zu berücksichtigenden Pegeländerungen angegeben.

Die Beurteilungspegel sind ebenso wie bei der DIN 18005-1 und den RLS 90 getrennt für Tag und 
Nacht zu berechnen. Da nach der Verkehrslärmschutzverordnung (vgl. Kap. 3.1.2.4) nachts 
niedrigere Immissionsgrenzwerte als tags gelten, die Emissionen des Schienenverkehrs jedoch tags 
und nachts oftmals ungefähr gleich sind, reicht es vielfach aus, die Berechnung nur für die Nacht 
durchzuführen.

Die Schall 03 enthält auch Berechnungsbeispiele, jedoch keine Richt- bzw. Grenzwerte.

  

 

Abb. 3/8: Mittelungspegel in 25 m 
Abstand an einer langen geraden 
Strecke abhängig von der mittleren 
Anzahl der Züge einer Zugklasse pro 
Stunde (n) und vom Anteil der Fahr- 
zeuge mit Scheibenbremsen in % des 
gesamten Zuges einer Zugklasse (p) 
(aus Schall 03) 

 

Abb. 3/9: Pegeländerung Ds durch 
unterschiedliche Abstände s zwi- 
schen Gleisachse und Immis sionsort 
für eine lange gerade Strecke (aus 
Schall 03) 
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3.1.2.4  Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) und ihre Anwendung

Die VERKEHRSLÄRMSCHUTZVERORDNUNG (16. BImSchV) gilt für den Bau oder die wesentliche 
Änderung von öffentlichen Straßen sowie von Schienenwegen. Dabei ist die Änderung wesentlich, 
wenn eine Straße um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen für den Fahrzeugverkehr 
(analog bei Schienen) erweitert wird, bzw. wenn durch erhebliche bauliche Eingriffe der vom 
Verkehrsweg ausgehende Beurteilungspegel um mindestens 3 dB(A) oder auf mindestens 70 dB(A) 
tags bzw. mindestens 60 dB(A) nachts steigt. Ferner ist die Änderung wesentlich, wenn der bereits 
bestehende Verkehrslärm von mindestens 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts durch einen 
erheblichen baulichen Eingriff erhöht wird (dies gilt nicht für Gewerbegebiete).

Veränderte Ampelschaltungen oder kleinere Baumaßnahmen, z. B. das Anlegen einer Verkehrsinsel, 
stellen in diesem Sinn keine erheblichen baulichen Eingriffe dar.

Den Berechnungen des Beurteilungspegels liegen die RLS 90 zugrunde bzw. die Schall 03 für 
Schienenwege. Für großflächige Schienenverkehrsanlagen, auf denen in erheblichem Umfang 
Güterzüge gebildet oder zerlegt werden, wird auf spezielle Rechenverfahren der Deutschen 
Bundesbahn (AKUSTIK 04) verwiesen.

Die Verkehrslärmschutzverordnung setzt zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche im Rahmen ihres Geltungsbereiches die in Tabelle 
3/2 aufgeführten Immissionsgrenzwerte fest. Bei deren Überschreitung besteht ein Anspruch auf 
Lärmschutzmaßnahmen. Dabei kommen vorrangig aktive Schutzmaßnahmen in Betracht, z. B. 
Lärmschutzwände und -wälle. Ist dies nicht möglich oder stehen"...die Kosten der 
Schutzmaßnahmen außer Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck..." (§ 41 Abs. 2 BImSchG), 
müssen passive Lärmschutzmaßnahmen (z. B. Schallschutzfenster) an den betroffenen Gebäuden 
durchgeführt werden. Art und Umfang der notwendigen Schallschutzmaßnahmen für 
schutzbedürftige Räume in baulichen Anlagen legt die Verkehrswege-
Schallschutzmaßnahmenverordnung - 24. BImSchV - fest.

Nutzungen Tag Nacht
Krankenhäuser, Schulen,
Kur- u. Altenheime 57 47

reine u. allg. Wohngebiete,
Kleinsiedlungsgebiete 59 49

Kerngebiete, Dorfgebiete,
Mischgebiete 64 54

Gewerbegebiete 69 59

Tab. 3/2: Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV, Werte in dB(A)

Wird die zu schützende Nutzung nur tags bzw. nur nachts ausgeübt, ist nur der für die jeweilige Zeit 
geltende Grenzwert anzuwenden.

Beim Schienenverkehr ist zu beachten, dass der für Besonderheiten des Schienenverkehrs in der 
Berechnung vorgesehene Abschlag von 5 dB nicht für Schienenwege gilt, auf denen in erheblichem 
Umfang Güterzüge zusammengestellt oder aufgelöst werden.
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3.1.2.5  Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der
              Baulast des Bundes (VLärmSchR 97)

Mit Bekanntmachung vom 28.7.86 hat das Innenministerium Baden-Württemberg die Änderung einer 
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr über Richtlinien für den 
Verkehrslärmschutz an Straßen vom 18.8.83 vorgenommen. Danach kommen an Straßen in der 
Baulast des Bundes und des Landes Maßnahmen der Lärmsanierung in Betracht, wenn die nach RLS 
berechneten Mittelungspegel einen der folgenden Immissionsgrenzwerte übersteigen (vgl. Tabelle 3/3). 

Nutzungen Tag Nacht
Krankenhäuser, Schulen, Kur- u. Altenheime,
Wohn- u. Kleinsiedlungsgebiete 70 60

Kern-, Dorf- und
Mischgebiete 72 62

Gewerbegebiete 75 65

Tab. 3/3: Grenzwerte für Lärmsanierung an Straßen in der Baulast des Bundes und des Landes Werte 
in dB(A)

Bei Grenzwertüberschreitungen führt die Straßenbauverwaltung aktive Lärmschutzmaßnahmen durch 
bzw. erstattet bei Einbau von Lärmschutzfenstern die Kosten, so regelt es das Finanzausgleichsgesetz, 
zu 75% nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.
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In § 5 des Gesetzes sind Bauverbote geregelt. 
In einem Lärmschutzbereich dürfen grundsätzlich keine Krankenhäuser, Altenheime, Erholungsheime 
und in ähnlichem Maße schutzbedürftige Einrichtungen errichtet werden. In den Tagschutzzonen des 
Lärmschutzbereichs gilt dies auch für Schulen, Kindergärten und ähnliche in gleichem Maße 
schutzbedürftige Einrichtungen. 
In der Tagschutzzone 1 und in der Nachtschutzzone dürfen Wohnungen nicht errichtet werden, um 
Freiräume zu sichern und dem Entstehen künftiger Lärmkonflikte vorzubeugen. Damit dient die 
Novelle auch den berechtigten Belangen der Luftfahrtwirtschaft. 

Bei der Lärmaktionsplanung nach § 47d des BImSchG sind für Flugplätze nach § 14 des Gesetzes 
zum Schutz gegen Fluglärm die jeweils anwendbaren Werte des § 2 Abs. 2 des Gesetzes zum 
Schutz gegen Fluglärm zu beachten. 

Durch Rechtsverordnung vom November 1975 ist geregelt, dass bei zivilen Flügen 
Überschallgeschwindigkeiten über der Bundesrepublik verboten sind. 

Seit 1990 ist bei Anlage und Änderung eines Flugplatzes, die der Planfeststellung gemäß § 8 des 
Luftverkehrsgesetzes bedürfen, eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG durchzuführen. 

          
.

HOME SITEMAP LINKS IMPRESSUM DOWNLOAD
Städtebauliche Lärmfibel Online, Stand: 05.06.2008 

© Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg
in Zusammenarbeit mit dem Amt für Umweltschutz Stuttgart

 

 

file:///C|/Dateien/L�rmfibel-Online/L�rmfibel%20Deutsch%20Englisch/kap_3/kap_3-1-2-5.htm
file:///C|/Dateien/L�rmfibel-Online/L�rmfibel%20Deutsch%20Englisch/kap_3/kap_3-2-2.htm
file:///C|/Dateien/L�rmfibel-Online/L�rmfibel%20Deutsch%20Englisch/index-1.htm
file:///C|/Dateien/L�rmfibel-Online/L�rmfibel%20Deutsch%20Englisch/sitemap.htm
file:///C|/Dateien/L�rmfibel-Online/L�rmfibel%20Deutsch%20Englisch/kap_8/links.htm
file:///C|/Dateien/L�rmfibel-Online/L�rmfibel%20Deutsch%20Englisch/impressum.htm
file:///C|/Dateien/L�rmfibel-Online/L�rmfibel%20Deutsch%20Englisch/download.htm


  
3. Verkehrslärm

 

  

3.2        Fluglärm

3.2.2    Beurteilungsgrundlagen

Nach § 5 des Fluglärmgesetzes dürfen in der stärker verlärmten Schutzzone 1 Wohnungen 
grundsätzlich nicht errichtet werden, in der Schutzzone 2 nur dann, wenn die Anforderungen der 
raumumhüllenden Bauteile (z. B. Schallschutzfenster) nach der VERORDNUNG ÜBER BAULICHE 
SCHALLSCHUTZANFORDERUNGEN (SchallschutzV) eingehalten werden.

Im Lärmschutzbereich dürfen Krankenhäuser, Altenheime, Erholungsheime, Schulen und ähnliche 
schutzbedürftige Einrichtungen nicht errichtet werden. Wenn ein Grundstück in der Schutzzone 1 
oder 2 eines Flughafens liegt, hat dies weitreichende rechtliche und finanzielle Wirkungen.

Informationen zur Lärmminderungsplanung Filder erhalten Sie unter:
http://www.laermkarten.de/laermminderungsplanung-filder/index.html

 

 

  

 

 

Abb. 3/11: Lärmminderungsplanung 
Filder, Fluglärm nachts (22-6 Uhr),
Quelle: ACCON GmbH 

 

Abb. 3/12: Lärmminderungsplanung 
Filder, Fluglärm tags (6-22 Uhr),
Quelle: ACCON GmbH 
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